
„Echt Oeſterreichiſdy!“
Jn einem Grazer Blatte wird folgende präch

tige Schilderung aus dem Tagebuche eines ver
wundeten Offiziers eines Tiroler Regiments wieder
gegeben:

Seit drei Tagen liegen wir im Schützengraben.
Manchmal kauern, manchmal ſtehen, manchmal
liegen wir. Es gibt nur einen Gedanken, wenn
die Kugeln pfeifen. Und ſie pfeifen ſehr heftig, ſehr
zahlreich Hunderte, Tauſende. Mit ganzen Bogen-
ketten von Kugeln iſt der Boden gleichſam über
ſpannt. Man liegt wie unter einem Gewölbe von
blitzenden Geſchoſſen, die in knappen, knatternden
Abſtänden einander folgen die ſich ungaufhörlich er
neuern. Aus dem Ungewiſſen fliegen ſie ins Un
gewiſſe. Nur ab und zu, für den Bruchteil einer
Sekunde, fährt drüben eine Ruſſenmütze empor.
Mehr nicht! Und unſere Leute, Tiroler ſind es,
murren, daß ſie nicht zielen und nicht ſchießen
können, wenn ſie nichts ſehen.

Es iſt das Schlimmſte an dieſer Kriegstaktik,
die uns das zähe und lethargiſche, ſo überaus ge
duldige Volk der Japaner aufgehalſt hat: Man
ſieht den Erfolg nicht. Und meine Tiroler verlieren
die Geduld. Sie wollen vor. Wir Offiziere haben
alle Mühe, ſie zurückzuhalten. Jeden Augenblick
fragen ſie „Jſch no net gnua? Gaän mer no net?“
Die Offiziere ſpringen auf, ſie eilen zum Regiments
kommandeur und erbitten. den Befehl „Vorl!“
Einſtweilen halten meine Leute den Schuß im
Rohr zurück. Jhre Geſichter glühen. Auch drüben
hat das Feuer nachgelaſſen. Wahrhaftig, es ſteht
ſo aus Hörbar rauſcht das Blut Da kommt
der Befehl. „Stehen bleiben! Noch eine Stunde
muß die Artillerie arbeiten.“

Jetzt reißt es dem HochhuberSepp. den kleinen
Finger von der Linken. „Sakral“ ſchreit der Sepp,
und will, um gleich wieder zu feuern, die Wunde
raſch mit ſeinem Taſchentuch verbinden Antiſeptiſch
iſt es gerade nicht geworden von Sterzing bis Ruß
land „Zum Verbandsplatz, marſch Der Sepp
ſchüttelt den Kopf. Er verſteht das nicht, Geſchichten
machereil! Er iſt entſchieden böſe auf mich. Und
wenn er in einer Stunde nicht wiederum da iſt.
wenn er dieſe Stunde des Bajonettſturmes nicht
erlebt, werde ich das verantworten können

Getroſt! Es dauert keine Stunde mehr.
Der Kolmbauer rechts von mir ſchmaucht ſeine

Pfeife. Den ganzen Tag (und vielleicht auch die
Nacht) hängt ſie zwiſchen ſeinen Lippen. Eine
ſchöne Pfeife mit dem Andrä Hofer auf dem Kopfe.
Und juſt dieſe Pfeife ſucht eine ruſſiſche Kugel, juſt
dieſe Pfeife ſchießt ſie dem Kolmbauer von den
Lippen, daß er zornwütig aufſchreit: „Hiatzu is
gnual Hiatzn gan mers an!“ Und ſpringt aus
dem Graben. Die anderen ihm nach. Jch rufe:
„Halt!“ Aber es gibt kein Halten. Ueberall zucken
die Bajonette aus den Schützengräben empor, ein
Flimmern, ein Funkeln, unabſehbar über Stunden
und Wegſtunden. Und mit gezücktem Bajonett,
mit ſchwingendem Gewehrkolben ſetzt das Laufen
ein, das große Laufen gegen die feindlichen Schanzen.
Dieſes unaufhaltſame, unabſehbare Laufen von
Hunderten und Tauſenden nach einem Ziel, das
in der Geſchichte der Sieg von Krasnik heißt

Jn das Dorf, in dem wir biwakieren, waren
zwei deutſche Offiziere gekommen. Prachtvolle Men
ſchen ſind dieſe Deutſchen! Sie haben eine ſo feſte
Männlichkeit. Alles, was ſie tun, alles, was ſie
wollen, alles, was ſie ſagen, iſt ganz. Jch ſtand
mit ihnen auf der Straße, die durch das endloſe
Dorf läuft. Sie waren voll Bewunderung für
unſere Leute. Der eine ſagte: „Jhre Truppen
machen alle Strapazen zuſchanden. Bei dreißig
Prozent Verluſt gilt ſonſt eine Truppe als verloren
Da heißt es ſonſt. „Rette ſich wer kann! Jch habe
aber bei Jhnen manches Bataillon geſehen, das bei
einem Verluſt von fünfzig Prozent nicht nur feſt
geſtanden, die Kerls haben zu ſtürmen angefangen

Der andere Deutſche lachte daß man ſeine
weißen geſunden Zähne ſah „Echt öſterreichiſch!“
ſagte er. Es gab mir vor Luſt einen Stich ins
Herz. Jch hätte aufſchreien, ich hätte den Mann
umhalſen mögen. Und meine Stimme zitterte, als
ich hervorſtieß: „Wirklich? Echt öſterreichiſch Iſt
das Jhr Ernſt Erſtaunt ſah er mich an Meine
Erregtheit verblüffte ihn. Jch war ihm Aufklärung
ſchuldig und ſagte ihm „Früher, bei uns in Wien,
da hat man „echt öſterreichiſch geſagt wenn ein
Eiſenhahnzug fünf Minuten Verſpätung hatte.
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Man hat „echt öſterreichiſch“ geſagt, wenn ein Brief
auf der Poſt verloren ging. Jmmer und überall
hat man „echt öſterreichiſch“ geſagt, wenn es ſich
um eine Laxheit, eine Schlamperei oder ſonſt eine
Rückſtändigkeit handelte.
Denken Sie nur

Der Deutſche ſah mich immer noch verwundert
an. Er konnte den Jubel, der in nir war, nicht
ganz begreifen Kein Deutſcher wird es können,
denn er weiß nicht und wird es nie verſtehen, wie
grauenhaft wir alle in den Jahren des Friedens
unter unſerem eigenen Kleinmut gelitten haben.
Aber mit einer Ruhe und Beſtimmtheit, die keinen
Einſpruch aufkommen ließ, verſicherte er „Man
wird „echt öſterreichiſch“ künftig nur in dieſem
Sinne ſagen!“

Und jetzt ſagen Sie ſo!

Bismarcks Zorn!
(Zu Italiens Kriegserklärung.)

Nun dreht ſich der alte Bismarck
Jm Grab herum
Schaut ſich empört nach dem Judas
Des Dreibunds um
Sprengt auf des Grabes Pforte,
Ein flammender Genius,
Ruft donnernd nur zwei Worte
„Furor Teutonicus!“
Wie Eimbern und Teutonen
Deutſch Oeſtreich auf nach Rom!
Mit Mörſern und Kanonen
Ein einzger Lavaſtrom!
Der König, der verraten
Den heilgen Bund der Drei,
Jſt wert, daß er der letzte
Auch ſeines Stammes ſei!
Schlagt drein wie Gott im Himmel
J dieſe Höllenſchmach.

ls ſei im Zorn gekommen
Der jüngſte Tag

e

Vermiſchte Nachrichten.

Rücktritt von Verträgen mit engliſchen Verſicherungs
h Das Oberlandesgericht in Kiel hat als erſtes

erlandesgericht den Rücktritt der deutſchen Verſicherungs
nehmer von den Verträgen mit engliſchen Versicherungs
eſellſchaften in einer Enkſcheidung für zuläſſig erklärt und
amit, wie nicht anders zu erwarten war, ſich der herrſchenden

Anſicht, wie ſie auch in dem bekannten Urteil des Reichs
gerichts zum Ausdruck kommt, angeſchloſſen. Das Ober
landesgericht führt im weſentlichen aus, daß man den
deutſchen Verſicherungsnehmer nach Treu und Glauben und
der Verkehrsſitte nicht an einen Vertrag für gebunden er
klären könne, deſſen Grundlagen nicht mehr beſtänden, und
den er jeßt bei der veränderten Sachlage niemals abge
ſchloſſen haben würde. Das große Unkternehmen, das dem
Verſicherungsnehmer vor dem Kriege als Verſicherer zahlungs
bereit und zahlungspflichtig gegenübergeſtanden habe und
im Vertrauen auf deſſen Beſtand der Vertrag vom Ver
ſicherungsnehmer geſchloſſen ſei könne und wolle jeht nur
noch zum kleinen Teil für die Erfüllung der Pflichten aus
dem Vertrage einſtehen. Die Entſchädigung für einen großen
Schadensfall, z. B. die Zerſtörung einer großen Fabrik, könne
das inländiſche Vermögen und die Kautionen der engliſchen
Geſellſchaft weit überſteigen. Es widerſpreche dem Partei
willen, dem deutſchen Verſicherungsnehmer zusumuten, daß
er mit einem Torſo ſeines urſprunglichen Verſicherers das
Verſicherungsverhältnis fortſetze. Auch der Umſtand, daß die
engliſche Geſellſchaft ſogenannte Garantieverträge mit
deutſchen Geſellſchaften abgeſchloſſen habe, andere an dem
Ergebnis nichts, da ſich der Verſicherungsnehmer den Ein
tritt eines anderen Verkragsgegners nicht gefallen zu laſſen
brauche, zumal die in Frage kommenden deutſchen Geſell
ſchaften an Kapitalkraft erheblich hinter der engliſchen Ge
ſellſchaft zurückſtänden. Auch wenn man ſagen wollte, daß
der Verſicherungsnehmer einen unmittelbaren Anſpruch gegen
die deutſchen Geſellſchaften erworben hätte, ſo ſei dennoch
die Grundlage des Verſicherusgsverhältniſſes inſofern ſtark

eändert, als dem Verſicherungsnehmer in dieſem Falle eine
eſellſchaft haften würde, deren Geſchäftsgebahren ihm un

bekannt ſei und von demjenigen der Beklagten möglicher
weiſe z. B. in der entgegenkommenden Erledigung der
Schadenregulierung, nicht unerheblich abweiche.

a Sicherung der Felder vor Fener. Zur Verhütung
von Getreidebränden durch Funkenauswurf der Lokomotiven
machen die Polizeiverwaltungen mit Rückſicht auf die größt
mögliche Sicherung der Getreideernte alle Beſitzer, deren
Grundſtücke an Eiſenbahnſtrecken grenzen, darauf aufmerk
ſam, daß es ſich empfiehlt, namentlich bei windigem Wetter,
die Felder zu begehen und zu beſichtigen. Bei etwaigen
Bränden ſind unverzüglich die Ortspolizeibehörden, die Bahn
ſtationen und die Feuerwehren zu benachrichtigen und alle
Sicherheitsmaßregeln zu treffen.

o Neue Beſtimmungen für poſtlagernde Sendungen.
Für die Aushändigung poſtlagernder Sendungen ſind durch
die Generalkommandos einheitliche Beſtimmungen getroffen
worden, auf die jetzt zu Beginn der ſommerlichen Reiſezeit
hingewieſen ſei. Hiernach ſind poſtlagernde Sendungen dem
Empfänger künftig nur auszuhändigen, wenn er ſich bei der
Meldung ausweiſt. Ausweiſe für den Empfang voſt

Ale.
[agernder Sendungen ſtellen jetzt ausſchließlich die Polizei
behörden aus. Dieſe Ausweiſe gelten, auch wenn ſie im
Bereich eines anderen Armeekorps ausgeſtellt ſind. Sie
müſſen das Lichtbild der zur Abhebung berechtigten Perſon
aus neueſter Zeit enthalten. Das Lichtbild iſt auf der Aus
weiskarte aufzukleben und amtlich ſo abzuſtempeln, daß der
Stempel zur Hälfte etwa auf dem Bilde, zur andern Hälfte
guf dem Papier angebracht iſt. Poſtausweiskarten, Poſt
lagerkarten und Ausweiſe anderer Behörden als der Polisei
behörden und Ausweiſe der Nachrichtenoffigiere berechtigen
nicht mehr zum Empfang poſtlagernder Sendungen, ſie ſind
vorkommendenfalls von den Poſtämtern einsusiehen. Es
iſt verboten, in Gaſthöfen Poſtſendungen an Perſonen
auszuhändigen oder ſonſt gelangen zu laſſen, ſofern ſie nicht
in dem Gaſthof abgeſtiegen und polizeilich gemeldet ſind.

D. Erweiterte Familiennnterſtützungen. Der Bundesrat
hat den Bundesregierungen neue Grundſätze über Familien
unterſtützungen übermittelt, die eine Erweiterung der bis
herigen Beſtimmungen bedeuten. Sowohl der Kreis der
aunſpruchsberechtigten Perſonen als auch der Kreis der unter
ſtützungsberechtigten Famſlienangehörigen iſt bedeutend da
durch erweitert. Zu dem Kreiſe der anſpruchsberechtigten
Perſonen gehören ſetzt auch alle im wehrpflichtigen Alter
ſtehenden männlichen Perſonen, die ſich im Auslande be
finden und infolge feindlicher Maßnahmen nicht in das In
land zurückkehren können, insbeſondere auch Perſonen im
wehrpflichtigen Alter, die vom Feinde verſchleppt worden
ſind ferner Mannſchaften, die ſich im Auslande einem Marine
der Schutztruppenkeil geſtellt haben; Kriegsfreiwillige;

Kannſchaften, die im Kriege ihre altive Dienſtgeit beendet
haben (vom Tage der Vollendung ab), aktive Mannſchaften
die als eingige Ernährer ihrer Eltern früher zurückgeſtellt
jetzt eingeſtellt ſind, ſoweit ſie noch die Eltern ernährt haben
Als unkerſtützungsberechtigte Familtenangehörige gelten jeht
auch Stiefeltern, Stiefgeſchwiſter und Stiefkinder, ſofern
der Eingesogene ſie unterhalten hat; uneheliche Kinder der
Ehefrau (uch wenn der Ehemann nicht ihr Erzeuger iſh,
ſofern er ſie bisher unterhalten; elternloſe Enkel die ſchuld
los geſchtedene Eheſrau, der nach S 1578 des Bürgerlichen
Geſebbuches der Ehemann den Unterhalt zu gewähren ver
Pflichtet iſt. alle unehelichen Kinder; alle Ehefrauen und
Kinder von aktiven Soldaten. Den in Betracht kommenden
Jnſtanzen iſt erneut zur Pflicht gemacht, die Frage der Be
dürftigkeit wohlwollend und nicht engherzig zu prüfen und
bei den Recherchen bei den Familienangehörigen keine
niederdrückenden Empfindungen auszulöſen. Die Unter
ſtützungen dürfen auch nicht abgelehnt werden init der Be
gründung, daß noch ein kleines Vermögen vorhanden ſei.
Auch der Beſitz eines kleinen Anweſens mit Acker und Vieh
oder eines kleinen Geſchäfts ſchließt die Unterſtützung nicht
aus. Auch iſt unbedenklich eine Unterſtützung zu gewähren
wenn arbeitsfähige Angehörige infolge einer augenblicklichen
Arbeitsloſigkeit in eine vorübergehende Notlage geraten
ſind. Es wird ferner darauf hingewieſen, daß es nicht ge
nügt, nur die Mindeſtſätze zu zählen, der Hausſtand des
Kriegers und der angemeſſene Unterhalt ſeiner Familie ſoll
erhalten werden. Jm Falle des Todes des Kriegers müſſen
die Unterſtützungsgelder ſo lange fortgezahlt werden, bis
die Hinterbliebenenrente gezahlt iſt.

a Wer Gold zurückbehält, verſündigt ſich am Vater
lande. Nach dem Kriegsausbruch iſt die Loſung aus
gegeben worden: Alles Gold zur Reichsbank Das an
geſammelte edle Metall bietet dem deutſchen Wirtſchaftsleben
einen ſicheren Felſen, der ihm gegen feindliche Tücke den
wirkſamſten Schutz gewährt. Ein erheblicher Teil des
Volkes begriff, die in der Oeffentlichkeit tauſendfach dar
gelegten Gründe und folgte alsbald den Geboten der Pflicht
und der Vernunft. Das Gold aber iſt im Volke verteilt
unter Gerechte und Ungerechte, Starke und Schwache, Kluge
und Einfältige. Sie alle haben ſich zwar einmütig in den
Schutz des Vaterlandes geſtellt und willig die ungeheuren
Opfer des Krieges an Gut und Blut, an Kraft und Leben
hingenommen. Das geringe Opfer der Goldumwechſelung
aber, das ihnen keinerlei Verluſt bringt und mit dem Wohle
des Vaterlandes ihr eigenes Gedeihen fördern ſoll, wird
heute noch von manchen unſerer Mitbürger nicht gebracht,
Dieſen Leuten ſo leſen wir in der Spar- Korr.
müſſen wir immer wieder zurufen: Unſer Vaterland braucht
ganse Arbeit ebenſowohl im Jnnern als draußen vor dem
Feinde! Das mögen hinterm Ofen die bisher noch Lauen
endlich beherzigen, wenn ſie unſerer Helden gedenken, die
für ſie in Müh und Not, in Sturm und Wetter, in Blut
und Graus täglich und ſtündlich dem Tode ins Angeſicht
ſchauen. Wer möchte da einen Goldſchatz dem Vaterlande
ferner verheimlichen oder etwa, um den Schein zu wahren,
nur eine Probe davon abliefern? Könnte er auch andere
damit täuſchen, vor dem eigenen Gewiſſen kann er nicht be
ſtehen! Dem Goldverberger aber, der nach den vielen Er
innerungen an die vaterländiſche Pflicht zur Umwechſelung
ſich ſcheuen ſollte, an den Schalter zu treten, ſtehen noch
goldene Brücken offen. Das Gold mag entweder einem
vertrauensvollen Mithelfer in der Sammeltätigkeit zur Be
ſorgung an die Kaſſe übergeben werden oder der Beſitzer
mag den zur unbedingken Amksverſchwiegenheit ver
pflichteten Kaſſenvorſteher um eine perſönliche Unterredung
bitten, dabei die Umwechſelung beſorgen und noch einen
freundlichen Dank mitnehmen. So wird er ſich ſelbſt und
dem Vaterlande gerecht! Umtauſchſtelle iſt auch jede öffent
liche Sparkaſſe.

Bunte Zeitung.
600 Mark engliſche Kriegskoſten in der Sekunde.

In einer Anſprache, die Mr. Aeland, Finansſekretär des
Schatzamts, gelegentlich einer zugunſten der Londoner
Medisinalſchule veranſtalteten Verſammlung gehalten hat,
hat er feſtgeſtellt, daß entgegen den Angaben von Lloyd
George, der die täglichen Kriegskoſten auf 2 100 000 Pfund
Sterling veranſchlagte, die Feindſeligkeiken England jeden
Tag 2582 000 Pfund Sterling koſteten. Daraus ergebe
ſich für jede Sekunde eine Ausgabe von 30 Pfund Sterling
gleich 600 Mark, die bei weiterer Dauer des Krieges
vorausſichtlich weiter wachſen würde.



Warnung vor wertloſen Liebesgaben. Jn einem
Bericht des heſſiſchen Chemiſchen Unterſuchungsamtes an
den Provinzialausſchuß der Provinz Rheinheſſen wird die
Unterſuchung einer Probe Fleiſchſaftpaſtillen erwähnt, die zur
Proviantierung unſerer Truppen empfohlen wurde. 18

Tabletten im Gewicht von je einem Gramm koſten eine
Mark! Ferner lag dem Unterſuchungsamt ein Schäch-
telchen mit 50 Teetabletten vor, deſſen Jnhalt 485 Gramm
wog. Der Verkaufspreis betrug 1,50 Mark. Der Preis für
ein Kilo dieſes Tees ſtellt ſich nach Abzug der Koſten für
die Herſtellung der Tabletten auf etwa 82 Mark Das
Kilo Teegrus von guter Qualität koſtet im Kleinhandel nur
4 Mark. Ein Nährſalzkaffee, der angeblich infolge ſeines
Nährſalzgehaltes dem Bohnenkaffee weit überlegen ſein
follte, war lediglich ein Gemiſch von Bohnen und Gerſten
kaffee, beſondere „Nährſalze“ waren nicht vorhanden.

D. Arzte als Helfer in Ernährungséfragen. Der preußiſche
Miniſter des Jnnern wendet ſich in einem beſonderen Erlaß
an die preußiſche Arzteſchaft mit dem Erſuchen, durch Auf
klärung und Belehrung der Bevölkerung die Volksernährung
den Forderungen des Krieges entſprechend ausgeſtalten
zu helfen. „Zu ſolchem vaterländiſchen Dienſt iſt ſo
heißt es in dem Miniſteriglerlaß „die Arzteſchaft als die
natürliche Beraterin des Volkes in geſundheitlichen Fragen
beſonders berufen. Durch ihre Sachkunde, das öffentliche
Vertrauen und ihre perſönlichen Beziehungen zu allen
Volkskreiſen in Stadt und Land ſind die preußiſchen Arzte
vor anderen befähigt, die Hausfrauen über die Ernährungs
fragen zu unterrichten, ſie zur zweckmäßigen Ausnützung der
jeweils vorhandenen Nahrungsmittel anzuregen und zur
Einſchränkung des Verbrauches zu mahnen. Auch wird es
ihrem Einfluß unſchwer gelingen, durch Mitteilungen in
den Lokalblättern das Verſtändnis für eine geſundheits
mäßige und ſparſame Haushaltung zu fördern und unnötiger
Beunruhigung vorzubeugen.“ Ganz beſonders dürfte ſich
dieſe Aufmerkſamkeit der Arzteſchaft in den kleinen Städten
und auf dem Lande bewähren. Die Arztekammern haben,
wie die Berliner Arztekorreſpondenz mitteilt, ihren Mit
e von dem Wunſche des Miniſters ſofort Kenntnis
gegeben.

D. Ernährung der Schulkinder während des Krieges.
In dieſer Zeit, wo alle Ernährungsfragen ernſthafter geprüft
werden, wo manche Gewohnheiten und Einrichtungen weichen
müſſen, um zweckmäßigen Neuerungen und Anderungen
Platz zu machen, darf auch die Ernährung der Schulkinder
nicht vergeſſen werden. Beachtenswerte Ratſchläge erließ
in dieſer Beziehung die Königliche Regierung zu Poſen an
ſämtliche ihr unterſtellten Kreisinſpektoren. Die Ratſchläge
dürften wert ſein, auch an anderer Stelle geprüft zu werden
und wir geben ſie deshalb wie folgt wieder: Es wurde von
den Schulräten früher vielfach beobachtet, daß die Landſchul
kinder zum Frühſtück weit mehr Brot in die Schule bringen,
als zur vernünftigen Ernährung erforderlich iſt. Jetzt, wo
der Brotverbrauch zeitweiſe eingeſchränkt werden muß, kann
ſich bei den an übermäßzigen Brotgenuß gewöhnten Kindern
während des fünfſtündigen Unterrichts ein e
einſtellen. Die Kreisſchulinſpektoren werden deshalb erſucht,
durch Aufklärung dahin zu wirken, daß die Milch, welche
auf dem Lande reichlich vorhanden iſt, mehr als bisher zur
Ernährung der Kinder ausgenutzt wird. Wenn das Kind
zu Hauſe anſtatt eines dünnen KaffeeZichorienAufguſſes
zwei bis drei Taſſen warme Milch getrunken oder einen
Teller Suppe gegeſſen hat, kann es ſich zum Frühſtück mit
einer kleinen Schnitte Brot begnügen, ohne daß ſeine körper
liche Entwicklung irgendwie leidet. Jn manchen Schulen
wird es ſich ermöglichen laſſen, daß den Kindern während
der großen Pauſe ein Glas warmer Milch gereicht wird.
In bäuerlichen Schulgemeinden könnte vielleicht die Milch
abwechſelnd von den Eltern, in Gutsbezirken von dem Be
ſitzer unentgeltlich geliefert werden; wenn in der Schulſtraf
gelderkaſſe ein Beſtand vorhanden iſt, kann er zum Ankauf
der Milch verwendet werden.

Der Papſt im Falle eines italieniſchen Krieges.
Ein paar italieniſche Blätter hatten berichtet, daß der Papſt
die Abſicht habe, im Falle einer italieniſchen Kriegs
erklärung mit ſeinem ganzen Hof und dem beim Vatikan
beglaubigten diplomatiſchen Korps nach Madrid oder nach
irgendeiner andern ſpaniſchen Stadt abzureiſen. Dieſe
Nachricht dürſte aber kaum den Tatſachen entſprechen die
ſie verbreiteten, dürften wohl an einen zur Zeit Leos III.
erwogenen Plan gedacht und ihn für heutige Bedürfniſſe
umgearbeitet haben. Der Heilige Stuhl trug ſich einſt
tatſächlich mit dem Gedanken, im Falle ernſter europäiſcher
Verwickelungen, vor allem wenn dieſe mit dem Zuſammen
tritt eines Konklaves zuſammenfallen ſollten, nach Spanien
auszuwandern. Zweimal ſtand dieſe Frage unter Leo III.
zur Beratung: das erſtemal im Juli 1881, nach den
ernſten Vorfällen, die ſich bei der Beiſetzung des Papſtes
Pius R. abgeſpielt hatten; das zweitemal im Jahre 1884,
nach der Einziehung der Güter der Propaganda Fide.
Bei dieſen beiden Gelegenheiten ließ Leo Lll. durch die
katholiſche Preſſe und durch die bei den verſchiedenen
Regierungen beglaubigten apoſtoliſchen Nunzien die Frage
in Erwägung ziehen. Der jetzige Papſt Benedikt XV. hat
ſich mit einem ſolchen Auswanderungsplan wohl noch
nicht beſchäftigt.

Verkauf hiſtoriſcher Religuien. Bei Chriſtie in
London werden gegenwärtig zum Beſten des engliſchen
Roten Kreuzes hiſtoriſche Reliquien verkauft. Der Ver
kauf hat bisher bereits 25 000 Pfund Sterling eingebracht,
und man iſt überzeugt, daß ſich dieſe Summe am Schluß
der Verſteigerung verdoppelt haben wird. Unter den zum
Verkauf geſtellten Gegenſtänden befindet ſich eine Stradi
vari aus dem Jahre 1702, die vom Lord Newland ge
ſpendet worden iſt; man ſchätzt den Wert dieſer Violine
auf 2200 Pfund Sterling. Eine Reliquie, die nach
engliſcher Auffaſſung von großer hiſtoriſcher Bedeutung
iſt, beſteht in einer Photographie des Generals Gordon;
ſie liegt in einem Lederfukteral, das auch ein verwelktes
Roſenſträußchen enthält. Man fand das Futteral nach der
Beſetzung von Chartum durch Lord Kikchener, an dem
Orte, an dem Gordon mutmaßlich getötet worden iſt. Das
Bild war im Beſitz der Prinzeſſin von Battenberg, die es
dein Ausſchuß vom Roten Kreuz geſchenkt hat. Einen
goldenen Ring mit Haaren vom Haupte der Königin Maria
Stuart ſchenkte Frau Oxley. Neben dieſer ehrwürdigen
Reliquie liegt eine Mappe, in welche Gladſtone wichtige
Staatsdokumente zu legen pflegte; er hatte dieſe Mappe
immer bei ſich, wenn er ſich zum Vortrag nach Schloß
Windſor begab. Frau Marcheſi ſchenkte ein paar Noten
blätter mit italieniſcher Muſik aus dem 15. Jahrhundert.
Zum Verkauf geſtellt wurde außerdem noch eine ſchöne
Standuhr, die Newton gehörte; ſie ſteht auf einem ſilbernen
Fußgeſtell und iſt mit einem Muſikwerk verbunden.

D Schutz weiblicher und jugendlicher Arbeiter in der
Kriegszeit. Die Königliche Gewerbeinſpektion von Barmen
hat folgende, allgemein beachtenswerte Bekanntmachung
veröffentlicht: Durch amtliche Wahrnehmungen der zu
ſtändigen Behörden iſt feſtgeſtellt worden, daß während des
Krieges in einzelnen gewerblichen Betrieben die Arbeiterinnen
und jugendlichen Arbeiter in geſetzlich unzuläſſiger Weiſe
beſchäftigt worden ſind. Dies iſt augenſcheinlich in dem
unzutreffenden Glauben geſchehen, daß die die Beſchäftigungs
weiſe der genannten Arbeiter regelnden Beſtimmungen in
g8 185 bis 187 Reichsgewerbeordnung durch den Krieg auf
gehoben worden ſind. Dieſe Annahme trifft indes nicht zu.Hie Arbeiterſchutzvorſchriften ſind nach wie vor in Geltung

und müſſen auch von den Gewerbetreibenden, die Militär
lieferungen übernommen, voll und ganz beächtet werden.
Abweichungen davon ſind nur auf Grund beſonderer Ge
nehmigung ſtatthaft. Nachdem der Reichskanzler bisher
davon abgeſehen hat, allgemein oder für beſtimmte Bezirke
oder für beſtimmte Arten von Anlagen Ausnahmen von
den in Fs 185 bis 187a Abſatz 2, 8 164a der Gewerbeordnung
vorgeſehenen Beſchränkungen und von den auf Grund der
88 126b, 1205, 189a der Gewerbeordnung vom Bundesrat
erlaſſenen Beſtimmungen auf Grund des Geſetzes vom
4. Auguſt 1914, betreffend Ausnahmen von Beſchäftigungs-
beſchränkungen gewerblicher Arbeiter, zu gewähren, erfolgt
die Genehmigung von Ausnahmen für einzelne Betriebe
und von Fall zu Fall durch den Gewerbeinſpektor, ſoweit
dieſer bisher als untere Verwaltungsbehörde (vergleiche
Ziffer 80 der abgeänderten Ausführungsanweiſung zur Ge
werbeordnung) dafür zuſtändig war, im übrigen durch die
Regierungspräſiden ten.

O Maismehl in der Küche. Von Verband für ſoziale
Kultur und Wohlfahrtspflege Arbeiterwohl) iſt unter
dem Titel „Das Maismehl in der Küche ein
Heftchen herausgegeben worden, das eine größere Ver
wendung des Maismehls in der Küche einpfiehlt
und eine Anleitung für ſeine Verwendung an der Hand
einer großen Anzahl hauswirkſchaftlicher Resepte gibt.
Jn dem Schriftchen wird darauf hingewieſen, daß
Maismehl nicht nur ſehr ergiebig und wohlſchmeckend,
ſondern auch ſehr nahrhaft und leicht bekömm-
lich, daher Kindern, Kranken und Geneſenden ein
unerſetzliches Kräſtigungsmmittel iſt. Maismehl kann für
jede Suppe, jedes Gemüſe, jede Sauce, auch für Eierſpeiſen
und Kompotts verwendet und ſtatt Kartoffelmehlzuſatz
zu den Speiſen genommen werden. Das Heſtchen,
das im VolksvereinsVerlag MünchenGladbach zum
Einzelverkaufspreis von 10 Pfennig erſchienen iſt, iſt
von einer erfahrenen haus wirtſchaftlichen Kraft zuſammen
geſtellt und gibt Hausfrauen und ſonſtigen Intereſſenten
nützliche Winke.

O Juternationaler Kinderſchutz. Da die vom inter
nationalen Kinderſchutzkongreß in Brüſſel im Jahre 1918
beſchloſſene internationale Zentrale für Kinderſchutz und
Jugendfürſorge in Brüſſel infolge des Krieges nicht ins
Leben treten konnte, und da es doch wünſchenswert iſt,
daß die internationalen Beziehungen auf dem Gebiete des
Kinderſchutzes und der Jugendfürſorge erhalten werden,
ſo hat ſich die Schweizer Zentrale für Jugendfürſorge,
Kinder und Frauenſchutz bereit erklärt, während des
Krieges die Vermittlung zu übernehmen. Sie hat ihre
guten Dienſte allen großen Jugendfürſorgeorganiſationen
der europäiſchen Länder angeboten

O Die Ftaliener in München wollen bleiben. Unter
den vielen Jtalienern, die in München und Südbayern
ſeit vielen Jahren leben und ſich einträgliche Exiſtenzen
geſchaffen haben, macht ſich eine ſehr ſchwüle Stimmung
geltend. Jn der Münchener Großmarkthalle, ein Haupt
ſtapelplatz für italieniſches Obſt, haben die italieniſchen
Fruchthändler ſich entſchieden geweigert, ihre Stände zu
verlaſſen und einem ungewiſſen Schickſal in Jtalien ent
gegenzugehen.

S Eine halbe Million zur Kriegsfürſorge. Der
Sohn des verſtorbenen Groß induſtriellen Karl Wiltgenſtein
in Wien, der Pianiſt Paul Wittgenſtein, der ſich ſeit
Monaten in ruſſiſcher Kriegsgefangenſchaſt befindet, wies
ſeine Angehörigen an, einen namhaften Betrag für die
Kriegsfürſorge zu ſpenden. Die Anverwandten widmeten
zunächſt eine halbe Million Kronen.

Für die Maſſengüter, die in Feindes tand von den
deutſchen Militärbehörden beſchlagnahmt worden ſind,
muß, ſoweit ſie nicht im Eigenktum eines der feindlichen
Staaten ſtanden oder aus anderen Gründen als Kriegs
beute anzuſehen ſind, nach allgemein völkerrechtlichen
Grundſätzen den Eigentümern eine angemeſſene Ent
ſchädigung gezahlt werden. Zu deren Feſtſtellung iſt eine
aus drei Juriſten und zwei Kaufleuten beſtehende
beſondere Kommiſſion unter dem Namen „Reichsent-
ſchädigungskommiſſion“ eingeſetzt worden. Sie ſoll unter
Zuziehung der Beteiligten ſo raſch wie möglich die Eigen
kumsverhältniſſe an den beſchlagnahmten Gütern prüfen
und, ſoweit dieſe für die Heeresverwaltung angefordert
worden ſind, eine angemeſſene Entſchädigung feſtſetzen.
Allen Jntereſſenten iſt anzuraten, ſich mit ihren Anſprüchen
an den Präſidenten der Kommiſſion, Geheimen Juſtizrat
Dr. Hiekmann, ſchriftlich oder mündlich zu wenden. Die
Kommiſſion hat ihren Sitz in Berlin W. 8, Mauerſtraße 53,

O Wie Kriegsverdienſte gemacht werden. Ein Ber
liner Blatt erhielt von einem Leſer ein Schreiben zur
Einſichtnahme vorgelegt. Das Schreiben ſtammt aus einer
Geſchäftsverbindung und hat folgenden Wortlaut:

„Nachdem Sie trotz der Jhnen am 2. April er. ge
ſtellten Lieferfriſt mir bis heute die von Jhnen gekauften
Kartoffeln nicht geliefert, lehne nunmehr die Annahme
Jhrer Leiſtung ab und verlange ſtatt Erfüllung Schaden-
erſatz wegen Nichterfüllung. Mein entgangener Nutzen
ſtellt ſich wie folgt: 15. Oktober 1914. 1000 Zentner Jn-
duſtrie gekauft à Mark 2,45, verkauft mit à Mark 6,50
gleich Mark 4050, 1000 Zentner Weltwunder gekauft
a Mark 2,85, verkauft mit à Mark 6,00 gleich Mark 3650,
zuſammen Mark 7700.

Jch bitte um Einſendung des Betrages innerhalb
8 Tagen, widrigenfalls ich die Sache, ſo leid es mir
tut, dem Rechtsanwalt übergebe.“

Alſo dieſer brave Zeitgenoſſe beanſprucht an jedem
Zentner Kartoffeln 8,65 bis 4,05 Mark Verdienſt, ohne
daß er nur die Spur einer Arbeit als Kauf und Verkauf
daran geleiſtet hat. Und dafür muß das Volk in ſchwerer
Kriegszeit teure Preiſe zahlen.

a Kommunale Beſteuerung aus Feindesland vertriebener
Dentſcher. Uber dieſen Gegenſtand gibt der Vorſitzende der
Berliner Hilfsvereinigung für die aus Belgien vertriebenen
Deutſchen Rechtsanwalt Dr. Kraetzer, folgende Auf
klärungen: Der Beſteuerung des Einkommens unterliegen
in Preußen die deutſchen Flüchtlinge aus Feindesland nicht,
wenn ſie ſich vor ihrer Ausweiſung mehr als 2 Jahre
dauernd im Ausland aufgehalten haben und keinen Wohnſitz
in Preußen beſitzen. Unter dieſen Vorausſetzungen entfällt
ſomit auch die Möglichkeit zur Erhebung einer als Zuſchlag
zur Staatseinkommenſteuer zu veranlagenden Kommunal
ſteuer Dagegen können nach S 33 des preußiſchen Kom
munalabgabengeſetzes Neuanziehende, d. h. alſo auch Flücht
linge, auch wenn ſie in der Gemeinde keinen Wohnſitz für
deſſen Begründung die Abſicht der dauernden Beibehaltung
erforderlich iſt, haben, zur Gemeindeſteuer herangezogen
werden, ſofern ihr Aufenthalt die Dauer von drei
Monaten überſteigt. Vorausſetzung für die Anwendung
dieſer Beſtimmung iſt nach höchſtrichterlicher Entſcheidung
des Oberverwaltungsgerichts, daß das „Neuanziehen auf
freier Entſchließung des Ankommenden beruht, nicht durch
äußeren Zwang herbeigeführt iſt. Es fragt ſich nun, ob es,
venn auch an ſich der Aufenthalt in Deutſchland ein er

zwungener iſt, lediglich darauf ankommt, daß die Wahl einer
beſtimmten Gemeinde innerhalb Deutſchlands als Alfenthalts
ort dem freien Belieben unterſtand, oder ob es nicht vielmehr
erforderlich iſt, daß den Neuanziehenden hinſichtlich ſeines
Aufenthalts in Deutſchland ein abſolut freier Wille geleitet
hat, nicht nur ein relativ freier Wille, der durch außerhalb
ſeiner freien Willensentſchteßung liegende Momente (Krieg)
beſtimmt iſt. Die endgültige Löſung der Frage, ob und
wann der Auslandsdeutſche, der bei Kriegsausbruch aus
gewieſen wurde und nach Deutſchland flüchten mußte, in
Deutſchland aber nur das Ende des Krieges abwarten und
dann wieder nach dem Ausland, an ſeinen bisherigen
Wohnſitz zurückkehren, will, auf Grund des 8 83 despreußiſchen Kommunglabgabengeſetzes gemeindeeinkommen
ſteuerpflichtig iſt, würde hiernach der Rechtſprechung der
Verwaltungsgerichte zu überlaſſen ſein.

Wieder einmal echt ruſſiſch. Wie die „Nowoje
Wremja“ meldet, werden auf Befehl des Warſchauer
Generalgouverneurs alle Verkäufer von denaturiertem
Spiritus kriegsgerichtlich beſtraft. Den verwundeten
ruſſiſchen Soldaten wird in Petersburg der Eintritt in
die öffentlichen Parkanlagen verweigert, weil nach dem
Reglement dieſe nur wohlgekleideten Perſonen offenſtänden.
Sin beſonderer geographiſcher Ausſchuß bereitet die Wieder
einführung der alten „echtruſſiſchen* Ortsnamen in ganz
Galizien vor. Auch dieſe kleine Blütenleſe aus der
„Nowoje Wremja“ läßt erkennen, daß die Ruſſen, trotzdem
die „Times“ ſchon im Oktober in einem großen Aufſatz
nachzuweiſen verſüchte, daß der Weltkrieg für Rußland ein
war of regeneratton ſei, auch aus dieſem Kriege nichts ge
lernt haben, ſondern die alten geblieben ſind. Das Schnaps
verbot, das die ruſſiſche Regierung, „der Not gehorchend,
nicht dem eigenen Triebe“, erließ, aber trotzdem als eine
weiſe Maßregel des Zaxen geprieſen wird, eine Maß
nahme, die den ruſſiſchen Staatshaushalt ſchon jetzt ſtark
erſchüttert und auch das Mißfallen der franzöſiſchen Likör
fabrikanten erregt hat, wird nach allen Regeln der Kunſt
umgangen, ſtatt des geliebten Wodka trinkt man denatu
rierten Spiritus, Möbelpolitur und ähnliche Sachen, die
oft ſelbſt für einen ruſſiſchen Magen zu ſcharf ſind. Daß
den verwundeten Soldaten gegenüber auch jetzt im Kriege
die ſtrengen und demütigenden Beſtimmungen der Friedens
zeit, die das Staunen jedes Ausländers hervorrufen,
beobachtet werden, iſt ebenfalls echt ruſſiſch. Dieſe Maß
nahmen, die den ruſſiſchen Soldaten von jeder beſſern
Geſellſchaft ausſchließen, ſind um ſo unverſtändlicher, als
ſonſt ein ſtarker demokratiſcher Zug durchs ruſſiſche Volk
geht, und Standesunterſchiede in Rußland im allgemeinen
wenig ins Gewicht fallen. Wenn man damit die Behand
lung unſerer Soldaten vergleicht, die ſich überall frei be
wegen können, ſo hat man einen neuen Beweis dafür,
wie töricht die Redensart vom deutſchen Militarismus iſt,
welche die Engländer aufgebracht haben und die jetzt ſogar
ſchon von den Ruſſen nachgebetet wird.

Jch möchte heim!
Die Sonne ſank; und in der Ferne ſchon das Abendläuten,
Wie pocht das Herz mir in der jungen Wanderbruſt;
Und in der bunten Welt ſo ſchön, der großen, weiten,
Doch ſchöner noch, der Heimat Nähe wohl bewußt.

Nicht zog ich aus, Beſitz und Macht, Reichtümer zu gewinnen,
Nicht Tatendrang, nicht Stolz, nicht Ehrgeiz war's, nicht

Ruhm
Nicht mühevolle Arbeit, der ich wollt' entrinnen;
Viel Größ'res noch trieb mich in Gottes Heiligtum.

Schon war als Kind der Trieb zur Mutter Erde in mir vrege,
Und nur von dieſer Sehnſucht war mein Herz erfüllt.
Da führte Gott mich ſeltſam wunderbare Wege,
Bis nun die kindlich frommen Wünſche all' geſtillt.

Jung zog ich aus zu eng für mich des Vaterlandes Grenzen,
Zu klein, zu öd' der Raum, da meine Wiege ſtand;
Doch immer ſah ich noch dieſelbe Sonne glänzen,
Wenn auch der heimatliche Himmel bald entſchwand.

Mein Wanderſtab führte über hohe, ſchneebedeckte Gipfel,
In jähe Tiefe ſtürzt der ſilberhelle Bach
Durch grüne Au'n und märchenhafte ſtille Wipfel,
Ein Kirchlein, bald ein Schloß auf ſchroffen Felſen lag.

Jch zog durch weltbekannte, induſtrienreiche Städte
Und ſtand im Sturmeskampf am wild durchbrauſten Meer;
Ich ſah die Völker Handel treiben um die Wette,
Der großen Nationen See und Landesheer;

Wie ſie in Kunſt und Wiſſenſchaft ſich um die Palme ſtritten,
Manch' Jüngling ſich den Lorbeer um die Stirne wand,
Der Länder Sprache, Religion und fromme Sitten,
Was ſeit Jahrhunderten des Menſchen Geiſt erfand.

Doch ſollt ich alles ſchildern, müßt' ich Dichter Maler werden,

Der Dir das beſſer ſagt mit Herz und Mund und Hand.
Eins hab' ich wohl gelernt: Das Schönſte hier auf Erden,
Das bietet mir nur voll und ganz mein Heimatland.

Mit feuchten Augen ſteh' ich nun und ſchau' in weiter Ferne,
Was Mutter Erde mir erweckt ſchon hat im Keim.
Da blinken hinter Wolken heimatliche Sterne!
„O leuchtet mir! Führt mich zurück! Ich möchte heim!“
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